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 Veröffentlicht am 23.09.1959

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z1 B

AußStrG §16

Rechtssatz

Eine rückwirkende Sanierung eines von den Oberinstanzen rechtskräftig als nichtig aufgehobenen Beschlusses zufolge

einer inzwischen eingetretenen Änderung der Sach- und Rechtslage kann vom Erstrichter weder deklarativ festgestellt

noch konstitutiv ausgesprochen werden; beides begründet ebenfalls Nichtigkeit.
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